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1 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

Geschäftsbereich Finanzen

- Haushaltsplanung 2015:
Die Haushaltspläne für das Amt Grevesmühlen-Land und die Stadt 
Grevesmühlen wurden durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde nach 
Vorlage der Eröffnungsbilanzen genehmigt und somit auch veröffentlicht. 
Die Haushalte für die Gemeinden wurden nicht genehmigt. Damit gelten 
die Regelungen des § 49 Kommunalverfassung zur vorläufigen 
Haushaltsführung. 
Bis auf das Amt sind parallel zu allen Haushalten die 
Haushaltssicherungskonzepte fortgeschrieben worden.

- Umstellung auf die Doppik:
Nachdem bereits die Eröffnungsbilanzen für die Stadt und das Amt  fertig 
gestellt wurden, konnte nunmehr auch die Eröffnungsbilanz für die 
gemeinde Bernstorf aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss in 
seiner Sitzung am 09.04.15 zur Prüfung vorgelegt werden. Zum gleichen 
Termin wurde die durch das Amt Schönberger Land erstellte 
Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Papenhusen vorgelegt. Außerdem 
konnte der zweite doppische Jahresabschluss für das städtebauliche 
Sondervermögen zum 31.12.2010 fertiggestellt und vorgelegt werden. 
Aktuell stehen die Eröffnungsbilanzen für die Gemeinden Mallentin und 
Plüschow vor dem Abschluss.  Die Bilanzen der übrigen Gemeinden 
werden in den kommenden Monaten schrittweise fertiggestellt und geprüft. 
Mit dem Rechnungsprüfungsausschuss wurde eine Vereinbarung zu den 
Prüfungsterminen für die einzelnen Eröffnungsbilanzen abgeschlossen. 
Diese war von der unteren Rechtsaufsichtbehörde gefordert worden.

- Hundebestandszählung
Zur flächendeckenden Feststellung des Hundebestandes im Stadtgebiet 
Grevesmühlen (mit Ortsteilen) wurde eine beschränkte Ausschreibung 
vorgenommen. Es haben vier Dienstleistungsunternehmen ein Angebot 
abgegeben. Derzeit erfolgt die Auswertung.

- Ausschreibung Kehrmaschine
Die Stadt Grevesmühlen hat die aktuelle Kehrmaschine im August 2010 für 
einen Zeitraum von 60 Monaten über Leasing finanziert. Da der Vertrag 
aufgrund der hohen Beanspruchung der Maschine und der damit 
verbundenen steigenden Reparaturaufwendungen nicht verlängert werden 
soll, ist eine Neubeschaffung zum 01.08.2015 erforderlich. Im Haushalt 
sind hierfür die entsprechenden Leasingraten eingestellt. 
Wegen der der langen Lieferfristen (die Maschine wird speziell für die Stadt 
Grevesmühlen produziert) ist eine kurzfristige Auftragsvergabe erforderlich. 

2 von 23 in Zusammenstellung



Bericht zur SVS_13.04.2015 Seite 2

2 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

Eine Ausschreibung zur Beschaffung ist bereits erfolgt. Das 
Leasingunternehmen tritt nach Leasing-Vertragsabschluss in den 
Beschaffungsvertrag mit dem Lieferanten ein.
Die Ausschreibungsfrist endete am 01.04.2015. Die Ergebnisse wurden 
zur Stadtvertretersitzung zur Entscheidung vorgelegt. 

- Beteiligungsverwaltung
Stadtwerke Grevesmühlen:

Bei Kabelverlegearbeiten für die Straßenbeleuchtung in der Siebenmorgenstraße 
wurde von einer Elektrofirma am 17.03.2015 eine Gasleitung beschädigt. In Folge 
dessen kam es zum Gasaustritt. Innerhalb von 8 Minuten traf der Entstördienstleister 
der Stadtwerke vor Ort ein und beseitigte den Schaden. Alle organisatorischen 
Abläufe zur Schadenssicherung und Beseitigung haben einwandfrei funktioniert.

Im Gasbereich wird in der 16. KW in der Druckregelanlage am Bahnhof ein 
Hochdruckschieber gewechselt. Bei einer durchgeführten Spüraktion wurde 
festgestellt, dass dieser Schieber undicht ist. Die Versorgung der Gaskunden wird 
durch diese Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Für den geplanten Neubau des 
Bahnhofgeländes werden in der 15. KW dort befindliche Gasleitungen umverlegt.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind die Neubaumaßnahmen in der 
Grevesmühlener Südstadt abgeschlossen. Damit ist ebenfalls die Nachtabschaltung 
der Straßenbeleuchtung in der Stadt beendet. In diesem Jahr sind von der Stadt 
Grevesmühlen die restlichen Neubauten der Straßenbeleuchtung in der Straße des 
Friedens, Am Wasserturm, Ploggenseering, Jahnstraße – Sportplatz, Degtow-Dorf 
und in Everstorf geplant.

Am 26. März 2015 hat der Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
unseres Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Christian Pegel, die Studie 
„Vernetzte Energie Grevesmühlen“ entgegengenommen. Diese Studie wurde im 
Auftrag vom Verein „Grevesmühlen – Stadt ohne Watt e.V.“ erstellt. Der 2003 
gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Entwicklung 
der Stadt zu initiieren, zu bündeln und letztlich an der Umsetzung mitzuwirken. Die 
Stadtwerke haben sich maßgeblich an der Studie beteiligt. Ziel der vorliegenden 
Studie ist es, die Möglichkeiten einer vollständigen Versorgung der Stadt 
Grevesmühlen mit erneuerbaren Energien zu unterstützen. Dabei soll auch geprüft 
werden, ob das Netz als „grünes Netz“ ausgestaltet werden kann. Zugleich ist zu 
bewerten, welche wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen an das Angebot 
eines lokalen und grünen  Energietarifs zu stellen sind.

Der Verein „Stadt ohne Watt“ lädt am 24.04. zum fünften Mal zum Tag der 
Erneuerbaren Energien ein. Als Auftaktveranstaltung des Aktionstages für das 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern öffnen die Stadtwerke und weitere 
Vereinsmitglieder an diesem Freitag ihre Türen, um ihre Anlagen zu präsentieren. 
Insgesamt 300 Schüler, von der Grundschule bis zum Gymnasium, besichtigen die 
Lernorte, wie z. B. die Biogasanlage, die Photovoltaikanlage und das Windrad.
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Die Stadtwerke und ihre Tochtergesellschaften zahlen bis Ende April Teilabschläge 
für Konzessionsabgaben in Höhe von 104.041 Euro an die Stadt Grevesmühlen. 

WOBAG Grevesmühlen:

August-Bebel-Straße 44-46

Das Hofgebäude August-Bebel-Straße 44a und das Gebäude August-Bebel-Straße 
46 wurden am 26. März 2015 feierlich eingeweiht. Zum 1. April wurden 11 
Wohnungen und 1 Gewerbe an die Mieter übergeben.
Beim Gebäude August-Bebel-Straße 44 laufen die Ausbauarbeiten; Vermietung zum 
01.06.2015.

Müllplatzerweiterungen und Einzäunungen

Ab 01.01.2015 ist die Umstellung von gelben Säcken zu gelben Tonnen gesetzlich 
vorgeschrieben.
Daher mussten alle Müllplätze in Grevesmühlen, Boltenhagen, Dorf Mecklenburg und 
Gadebusch erweitert werden. 
Zur Reduzierung der Betriebskosten (Fremdbefüllung durch Nichtmieter) wurden alle 
Müllplätze eingehaust und werden abgeschlossen.
Die Kosten für die Erweiterung und Einzäunung betragen ca. 180.000,- €.

Geschäftsbereich Bauamt

Städtebauliche Planungen 

Landesentwicklungsplan (LEP)

Das Energieministerium bereitet aktuell den Entwurf der LEP-Fortschreibung vor. 
Nach Kenntnisstand der Verwaltung sind die Hinweise der Stadt in den bisherigen 
Überlegungen des Landes nicht eingeflossen. Dies betrifft im Wesentlichen zwei für 
die weitere städtebauliche Entwicklung bedeutsame Planinhalte ..: 

1. Der bestehende Großgewerbestandort Upahl soll auch weiterhin nicht als 
landesbedeutsamer Großgewerbestandort gelistet werden. Dies hätte zur 
Folge, dass eine weitere Ausweitung des B-Plangebietes planungsrechtlich 
erschwert würde und, dass die Möglichkeit einer Förderung von 
Erschließungsaufwendungen eingeschränkt sein würde. Nach Auffassung der 
Verwaltung haben gerade die jüngsten Investitionen des Konzerns ARLA in 
der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass dieser Großgewerbestandort 
Entwicklungspotenzial hat, dass im Interesse der Wirtschaftskraft der 
gesamten Region nicht vom Land planungsrechtlich sanktioniert werden sollte. 

2. Auch wird vom Land nach Informationen der Verwaltung weiterhin 
beabsichtigt, landwirtschaftliche Fläche mit besonders hoher Ertragskraft 
planungsrechtlich vor baulichen Entwicklungen zu schützen und dies als 
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landesplanerische Zielstellung zu formulieren. Dies hätte für Grevesmühlen 
und die umliegenden Gemeinden zur Folge, dass zukünftige städtebauliche 
Entwicklungen im Außenbereich sich zusätzlich zu den bereits bestehenden 
gesetzlichen Einschränkungen z.B. aus dem Naturschutz heraus nach der 
Ertragskraft von Ackerflächen zu orientieren haben. Konkret würde dies nach 
heutiger Lesart bedeuten, dass perspektivische Entwicklungen z.B. im 
Großgewerbestandort Upahl, aber auch im Umfeld des Piraten Openairs 
planungsrechtlich unzulässig wären oder zumindest erheblichem Vorbehalt 
unterliegen. 

Zu beiden Sachverhalten führt die Verwaltung aktuell Abstimmungsgespräche mit 
Vertretern der hiesigen Landwirtschaft sowie mit Interessensvertretern der 
Unternehmerschaft durch mit dem Ziel, über die beabsichtigten Planungen zu 
informieren und deren Bedeutung für die Region  zu verdeutlichen. 

Im Rahmen des eigentlichen Planungsprozesses wird es in 2015 voraussichtlich ein 
erneutes, offizielles Beteiligungsverfahren geben.  

Regionaler Planungsverband Westmecklenburg (RREP)

Am 24.02.2015 fand nunmehr die verschobene Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes statt, bei der  insbesondere darüber Beschluss gefasst wurde, 
nach welchen Kriterien neue Suchräume für Windeignungsgebiete im gesamten 
Plangebiet entstehen sollen. Unter Berücksichtigung mehrerer Änderungsanträge 
wurden die von der Landesregierung empfohlenen Kriterien im Wesentlichen 
dahingehend geändert, dass auch für Splittersiedlungen ein Mindestabstand von 
1.000 m gelten solle sowie der Rotmilan als geschützte Art einen Regelabstand 
erhält. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die einzelnen Anlagen in 
Abhängigkeit ihrer Gesamthöhe zusätzliche Mindestabstände zu Wohngebäuden 
einhalten sollen. Nach der sog. „7h-Regelung“ sollen damit z.B. Anlagen mit einer 
Gesamthöhe von 200 m nicht näher als 1.400 m an Wohngebäuden stehen. 

Anbei ist eine Karte beigefügt, auf der potenzielle Suchräume ausgewiesen sind. 
Diese bezieht sich auf die Anwendung der Landeskriterien, die jedoch – wie erwähnt 
– vom Planungsverband im Detail verändert wurden. Insofern ergibt dieses 
Kartenwerk lediglich Anhaltspunkte über mögliche Suchräume. Erkennbar ist, dass 
im Stadtgebiet der Bereich im Umfeld des Testfeldes „Questin“ und ein Bereich 
östlich des Steinbrinks zur Rede stehen.

Auch hier wird ein Beteiligungsverfahren anstehen. Dies erfolgt zunächst als 
informelle Benachrichtigung über die beabsichtigten Planungen, was für das III. 
Quartal 2015 angekündigt wurde. 

Darüber hinaus  wurde die Teilfortschreibung des Kapitels „Energie“ des RREPs 
beschlossen. Wesentliche Inhalte hierbei ..: neue Biogasanlagen sollen nur 
zugelassen werden, wenn ein schlüssiges Wärmekonzept voliegt und wenn 
vorrangig biogene Reststoffe wie Gülle oder Bioabfälle zum Einsatz kommen. Und 
die Kommunen werden aufgefordert, den Einsatz von regenerativen Energien bei B-
Plänen intensiv zu prüfen.  
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Auf der letzten Stadtvertretung erfolgte der Beschluss des ISEKs. Daraufhin wurden 
die Unterlagen ausgefertigt und dem Fördermittelgeber termingerecht zugesandt. 
Dort erfolgt zur Zeit die Auswertung und Bewertung mit dem Ziel, bis Jahresmitte 
festzustellen, ob auf dieser Basis der Einsatz von EFRE-Mitteln möglich ist.  

Stadtsanierung/Gestaltungsatzung 

Hinsichtlich des Carports auf dem K.-Liebknecht-Platz ist uns kein neuer Sachstand 
in der Auseinandersetzung zwischen Landkreis und Eigentümer bekannt. 

Seit Beginn 2015 sind 2 sog. kleinteilige Maßnahmen beantragt worden, die sich zur 
Zeit noch in der Bearbeitung befinden. 7 Maßnahmen befinden sich in Umsetzung 
oder in Vorbereitung. Der geförderte Neubau auf dem Areal der ehemaligen 
Sparkasse steht kurz vor dem Abschluss. 

Aufgrund von Klagen von vier Bescheidempfängern wurde am Verwaltungsgericht 
Schwerin über bereits erfolgte Erhebungen von Ausgleichsbeträgen befunden. In drei 
Fällen hat der Bürgermeister auf Vergleichswege Einigung dahingehend erzielt, dass 
die Forderungen aus dem Bescheid aufrecht erhalten bleiben. In einem Fall wurde 
vom Gericht Beschluss gefasst, dass die Klage kein Erfolg habe. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig. Sollte die Auffassung des Gerichts Bestand haben, heißt dies, 
dass die Forderungen auf Basis der gutachterlichen Wertermittlungen grundsätzlich 
vom Gericht anerkannt werden, was für zukünftige Bescheidungen maßgeblich sein 
wird. 

 
Bebauungsplan Nr. 29: Gewerbepark Nordwest

Nach aktueller Information des Investors (AGRAVIS) werden die Planungsleistungen 
für die Änderung des  Bebauungsplans kurzfristig beauftragt, so dass mit einem 
kurzfristigen Beginn des Planungsprozesses gerechnet werden kann. 

Bahnhofsumfeld, B-Plan Nr. 37: Einkaufzentrum am Bahnhof  

Nach abschließender Beschlussfassung der Stadtvertretung in der letzten regulären 
Sitzung erfolgte nunmehr die Veröffentlichung des Bebauungsplans. 

Der Bauantrag des Investors befindet sich beim Landkreis in Bearbeitung. Die 
Abrissarbeiten sind bis auf den Abbruch der festen Baulichkeit der 
Obdachlosenunterkünfte abgeschlossen. 
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B-Plan Nr. 36 "Mühlenblick"

Die WOBAG beabsichtigt, in der kommenden Sitzungsrunde im Bauausschuss 
mögliche Gestaltungen des nächsten Plangebietes vorzustellen und sich auf dieser 
Basis als Erschließungsträger zu bewerben.  

Blockbereichsplanung Große Seestraße, B-Plan Nr. 38 

Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen und die neuen Grenzen nach Umlegung 
vor Ort festgestellt worden. Auf dieser Basis werden die B-Planunterlagen 
vorbereitet. 

B-Plan Nr. 39: Sägewerk 

Aktuell werden die Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer des Sägewerks geführt. 
In diesem Rahmen werden auch die für die Kostenkalkulation einer 
Wohngebietsentwicklung maßgeblichen Auskünfte zu den zu erwartenden 
Erschließungskosten beim Zweckverband abgefragt. 

Zwischenzeitlich hat das VG Schwerin über den Antrag auf einstweilige Verfügung 
seitens der Stadt gegen die Baugenehmigung für die Spielhalle Beschluss gefasst. 
Hiernach ist die Klage vollumfänglich abgewiesen worden. Die Begründung  hierzu 
ist dem beigefügten Beschluss zu entnehmen. 

B-Plan West I

Der Verkauf des Nordkorn-Geländes an AGRAVIS ist noch nicht vollzogen. Daher 
konnten bisher auch keine intensiven Kaufverhandlungen aufgenommen werden. In 
Kürze werden jedoch Abstimmung dazu geführt, dass Altlastenrecherchen und 
mögliche Abrisskosten ermittelt werden, um auf dieser Basis Kostenkalkulationen 
einer Wohngebietsentwicklung vornehmen zu können.  

Tiefbau 

Gehwegbeleuchtung 

Die Gehwegbeleuchtungen in Südstadt-West und –Ost stehen vor dem Abschluss. 

Für die ausstehenden Ortsteile Degtow und Everstorf sowie für die Straße des 
Friedens werden die Ausschreibungen vorbereitet. Bei positivem Ausgang werden im 
Rahmen von Einwohnerversammlungen Fragen zur Planung, Baudurchführung und 
Kostenbeteiligung  erörtert werden. 

Jahnstraße 
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Der Beschilderung wurde vom Straßenbauamt und Verkehrsbehörde abgestimmt 
und befindet sich in Vorbereitung. 

Tannenbergstraße

Die Vorbereitung der Ausschreibung hat sich beim Ingenieurbüro verzögert, so dass 
mit einem Baubeginn nicht vor Mai zu rechnen ist.  

div. Gehwege/Übergang Sandstraße 

Die Bauarbeiten an den Gehweg in der Wismarschen Straße laufen und dann folgen 
die Gehwege in der M.-Gorki-Straße/Puschkinstraße. 

Karl-Liebknecht-Platz 

Die provisorische Markierung wird in den kommenden Wochen ausgebessert. 

Kirchstraße und weitere 

Die Entwurfsplanung wird bis Ende März dem Sanierungsträger vorgelegt und auf 
dieser Basis der Fördermittelantrag gestellt. 

Gedenkstätte „Cap Arcona“

Weiterhin liegen noch keine Fördermittelzusagen für dieses Projekt vor. 

Bürgerwiese

Aufgrund in Aussicht stehender Spenden wird aktuell die Erneuerung der Fußballtore 
auf dem Sportplatz vorbereitet. 

Hochbau 

Bahnhofsempfangsgebäude

Aktuell laufen die Maurerarbeiten an der Außenfassade. Der Einbau der Fenster und 
Türen erfolgt in den kommenden Wochen.  

Hinsichtlich der in Aussicht gestellten Förderung wurde im Rahmen eines 
persönlichen Gespräch mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums Einigkeit darüber 
erzielt, dass Städtebauförderungsmittel in vollem beantragten Umfange eingesetzt 
werden dürfen, wenn nochmals Erläuterungen hierzu vom Sanierungsträger 
eingereicht werden. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt, so dass Hoffnung besteht, 
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zeitnah eine schriftliche Fördermittelzusage zu erhalten. Parallel läuft das 
Antragsverfahren zum Einsatz von EFRE-Mitteln aus dem Energieministerium. 

Goethestraße 1
 
Im Zuge des Bauantragsverfahrens (für Türdurchbrüche im KG und EG) wurde die 
Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes eingefordert. Dieses Gutachten hat 
erhebliche Nachrüstungsbedarfe ergeben, um das Gebäude zukünftig gewerblich 
nutzen zu dürfen. So sind zusätzliche Brandschutztüren, die Erneuerung der 
Brandmeldeanlagen, der Elektroanlagen sowie die Ergänzung  von Rauchabzügen 
erforderlich, die erhebliche Mehrkosten mit sich bringen werden. Die konkreten 
Mehraufwendungen werden aktuell vom Sanierungsträger ermittelt und lagen bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Vertraglich vereinbart wurde die Übergabe zum 01.04.. Die Verzögerungen im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens führen dazu, dass die Übergabe erst Mitte April 
erfolgen kann. Dies ist mit dem Mieter einvernehmlich kommuniziert. 

Freibad

Der Verein führt aktuell Umbauten im Hauptgebäude auf eigene Kosten durch.  

Wohnmobilparkplatz 

Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Verwaltung, der Stadtwerke und des 
Freibad-Vereins haben die grundsätzlichen Planungsansätze abgestimmt. Auf dieser 
Basis werden aktuell Kosten und Bewirtschaftungskonzept ermittelt. 

Fritz-Reuter-Schule

Das grüne Klassenzimmer steht kurz vor dem baulichen Abschluss. 

Obdachlosenunterkünfte 

Aufgrund der nicht in Aussicht gestellten Baugenehmigung für den Standort 
Sandstraße wurde zwischenzeitlich für den Standort ehemaliger Jugendklub ein 
Bauantrag gestellt, da dieser nach Auffassung der Unteren Bauaufsicht einzig in 
Frage kommt. 

 
Wasserturm Jahnstraße 

Am 09.04. fand eine erste Begehung mit mehreren Handwerksbetrieben statt, bei der 
der über Sachspenden mögliche Arbeitsumfang abgestimmt wurde. Die Benthack-
Stiftung erwägt die Unterstützung dieses Projektes durch kostenfreie 
Materialstellung. 
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Gebäudeflächenmanagement 

Ankäufe und Verkäufe 

Aktuell laufen Verhandlungen über die Veräußerung einer Baufläche in West II mit 
dem Ziel der Errichtung einer Pflegeinrichtung. Ggf. wird hierzu für die heutige 
Stadtvertretung auch eine Beschlussvorlage kurzfristig eingereicht. 

Vermietung 

Die Eisdiele in der Wismarschen Straße 5 ist zwischenzeitlich eröffnet worden, der 
Bezug der Goethestraße 1 steht unmittelbar bevor. 

Wirtschaftsförderung

Am 26.01. wurde das jährliche Innenstadttreffen mit den hiesigen Einzelhändlern 
durchgeführt und im Rahmen dessen der Veranstaltungskalender für 2015, Oster-, 
Weihnachts- und Piratentaleraktionen angesprochen sowie das Angebot unterbreitet, 
sich von der Stadt ein Firmenpräsentation erarbeiten zu lassen. 

Im Rahmen des Handwerkertreffens am 02.03. hat die Verwaltung über den Stand 
anstehender Baumaßnahmen sowie Ausschreibungsregularien informiert. 

Das nächste Unternehmerfrühstück ist für den 17.04. geplant und wird Fragen der 
Besteuerung, des Mindestlohns sowie der Arbeitsmarktförderung zum Inhalt haben. 

Im Bereich der Innenstadt sind seit Jahresanfang mit der Eisdiele in der 
Wismarschen Straße 5  eine neue Geschäftsansiedlung erfolgt. Betriebsaufgaben im 
innerstädtischen Einzelhandel gab es im gleichen Zeitraum aus Kenntnis der 
Verwaltung nicht. 

Die Fa. Milltech hat im Gewerbepark Nordwest den Betrieb zwischenzeitlich 
aufgenommen. Die beiden Garnelenzuchtbetriebe haben ihre Produktionen ebenfalls 
begonnen.  

Das Projekt „Vernetzte Energie“ des Vereins Stadt ohne WATT ist zum 
Jahreswechsel abgeschlossen worden und wurde am 26.03. im Beisein des 
Energieministers veröffentlicht. Kernaussagen der Studie sind, dass durch den 
Zubau von Windenergieanlagen, stärkere Auslastung und Ergänzung von BHKWs, 
Speichertechnologie und insbesondere Lastgangmanagement beim Zweckverband 
technisch möglich ist, dass die Stadt eine 100%ige Selbstversorgung durch 
regenerativ erzeugten Strom zu allen Jahresstunden erreicht. Aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen wird dies aber wiederum nur bilanziell darzustellen sein, 
da ansonsten die EWEG-Förderung entfiele. Tatsächlich hätte dies bei Bestätigung  
durch die Netzagentur zur Folge, dass ein Teil der Umlagen/Steuern entfielen, was 
zur Finanzierung der Speichertechnologie und als Preisvorteil an Endverbraucher 
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ausgereicht werden könnte - dies aber alles nur, wenn die technischen Investitionen 
im erheblichen Umfange vom Land gefördert würden. 
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